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Die	TSG	Weinheim	baut	auf	die	Pflege	und	Förderung	der	sportlichen	Freizeitgestaltung	für	Erwachsene,	Jugendliche	und	
Kinder	sowie	die	ganzheitliche	Gesunderhaltung	von	Körper	und	Geist.	Gleichermaßen	setzt	sich	die	TSG	für	das	Wohl-
ergehen	aller	Mitglieder,	insbesondere	von	Kindern	und	Jugendlichen	ein.	In	den	vergangenen	Jahren	hat	sich	der	Kinder-	
und	Jugendschutz	in	Deutschland	stark	verändert.	Sport	im	Verein	ist	heutzutage,	besonders	für	Kinder	und	Jugendliche,	
ein	wichtiger	Faktor	in	Bezug	auf	die	Persönlichkeitsentwicklung	und	das	Bewegungslernen.	Alkoholmissbrauch,	sexuali-
sierte	Gewalt	und	Mobbing	dürfen	in	unserem	Sportverein	keine	Chance	haben.

Oberstes	Ziel	muss	sein,	dass	Kinder	und	Jugendliche	ohne	Gewalt	und	Diskriminierung	aufwachsen.	Um	dies	zu	errei-
chen,	müssen	sie	auch	im	Sport	Schutz	und	Unterstützung	erfahren.	Die	stärkste	Waffe	gegen	sexualisierte	Gewalt	ist	
das	Gespräch	miteinander,	denn	Reden	ist	Gold	und	Schweigen	kein	Schutz.

1.

WAS BEDEUTET „SEXUALISIERTE GEWALT“? 

Sexualisierte	Gewalt	ist	jede	sexuelle	Handlung,	die	an	oder	vor	Mädchen	und	Jungen	
gegen	deren	Willen	vorgenommen	wird	oder	der	sie	aufgrund	körperlicher,	seelischer,	
geistiger	oder	sprachlicher	Unterlegenheit	nicht	wissentlich	zustimmen	können.	Der	
Täter	(Erwachsener,	Jugendlicher	oder	auch	Kind)	nutzt	dabei	seine	
Macht-	und	Autoritätsposition	aus,	um	eigene	Bedürfnisse	auf	
Kosten	des	Kindes	zu	befriedigen.	Dies	kann	durch	Worte,	Gesten,	
Bilder	oder	Handlungen	mit	oder	ohne	direkten	Körperkontakt	ge-

schehen.	Viele	Vereine	haben	Angst,	sich	in	ihrem	Umfeld	einem	Gene-

ralverdacht	auszusetzen,	wenn	sie	das	Thema	„sexualisierte	Gewalt	im	Sport“	
offen ansprechen. Jedoch sind der Sport und die Vereinsarbeit hiervon nicht gefeit. 

Das	Thema	sollte	daher	in	keinem	Verein	außen	vor	bleiben.	Ein	koordiniertes	und	
individuell	abgestimmtes	Vorgehen	gewährleistet	den	Schutz	aller	Beteiligten	und	
führt	zur	Handlungssicherheit	bei	den	Verantwortlichen.	Die	TSG	verurteilt	jegliche	Form	von	Gewalt	und	Macht-
missbrauch	gegen	Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene,	unabhängig	davon	ob	sie	körperlicher,	seelischer	oder	
sexualisierter	Art	ist.	Zum	Schutz	der	Mitglieder	müssen	sämtliche	Trainer	und	Mitarbeiter	bereits	seit	einigen	
Jahren	unter	anderem	regelmäßig	ein	erweitertes	polizeiliches	Führungszeugnis	vorlegen	und	den	Ehrenkodex	
des	Deutschen	Olympischen	Sportbundes	(DOSB)	unterzeichnen.

Mit	dem	vorliegenden	Konzept	für	Kinder-	und	Jugendschutz	bei	der	TSG	1862	Weinheim	e.V.	wollen	wir	das	Thema	klar	
strukturiert	und	auch	offensiv	nach	innen	und	außen	tragen.	Wir	wollen	zeigen,	dass	niemals	weggeschaut	wird	und	der	
Schutz	der	Kinder	und	Jugendlichen	bei	uns	an	oberster	Stelle	steht.	Deshalb	planen	wir	Informationsveranstaltungen	
zum	Thema	„Kindes-	und	Jugendschutz“,	um	damit	für	Aufklärung,	Sensibilisierung	und	Qualifizierung	bei	allen	haupt-	und	
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen zu sorgen.

LEITGEDANKEN
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2.

1. EHRENKODEX

Alle	Betreuer/innen,	die	mit	Kindern	und	Jugendlichen	arbeiten,	unterzeichnen	einen	Ehrenkodex	in	Form	einer	
Selbstverpflichtung,	die	alle	Beteiligten	auf	das	Einhalten	der	dort	formulierten	pädagogischen	Leitlinien	ver-
pflichtet	und	hierfür	sensibilisiert.

2. ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS

Als	Instrument,	mit	dem	man	frühzeitig	rechtskräftig	verurteilte	Straftäter	identifizieren	kann,	unterstützt	das	er-
weiterte	Führungszeugnis	die	Präventionsmaßnahmen	im	Verein.	Das	Führungszeugnis	muss	in	unserem	Verein	
bei	Beginn	der	Vereinstätigkeit	und	danach	alle	fünf	Jahre	vorgelegt	werden.

3. SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Die	Selbstverpflichtung	zur	Präventon	von	sexualisierter	Gewalt	ist	ein	Dokument,	welches	nicht	das	erweiterte	
polizeiliche	Führungszeugnis	ersetzt,	sondern	für	kurzfristig	einspringende	Übungsleiter/innen,	Eltern	oder	ande-

re	Helfer/innen	im	Bereich	der	Jugendarbeit.	Dieser	Personenkreis	bekundet	mit	ihrer	Unterschrift,	dass	sie	für	
das Thema sensibilisiert sind und keine Straften nach

§	171StgB	(Verletzung	der	Fürsorge-	und	Erziehungspflicht)	
§	174	–174c	StGB	(u.	a.	sexueller	Missbrauch	von	Schutzbefohlenen)	
§§	176–181a	StGB	(u.	u.	sexueller	Missbrauch	von	Kindern,	sexuelle	Nötigung,	Förderung	sexueller	Handlungen	
Minderjähriger,	Zuhälterei	
§§	182	–184f	StGB	(u.	a.	sexueller	Missbrauch	von	Jugendlichen,	exhibitionistischer	Handlungen,	Verbreitung,	
Erwerb,	Besitz	Kinderpornographischer	Schriften,	jugendgefährdende	Prostitution)	
§	225	(Misshandlung	von	Schutzbefohlenen)	
§§	232	–236	StGB	(Menschenhandel,	Entziehung	Minderjähriger,	Kinderhandel)	begangen	haben.	Ebenso	unter-
zeichnen sie den Ehrenkodex.

KINDER- UND JUGENDSCHUTZ
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Betroffene	Personen	oder	mittelbar	beteiligte	Beobachter	können	sich	jederzeit	an	unsere	Präventionsbeauftragten	wen-

den.	Bei	Bedarf	wird	ggf.	Kontakt	zu	professionellen	Beratungsstellen	hergestellt,	die	den	weiteren	Prozess	begleiten.

E-Mail Adresse: psg@tsg-weinheim.de  Tel: 06201-99950

3.

BARBARA KAPP

E-Mail: barbara.kapp@tsg-weinheim.de

Weiterbildung	zum	Schutz	vor	sexualisierte	Gewalt	im	Sport	–	Qualifizierung	für	
Schutzbeauftragte	in	Sportvereinen	(WSJ),	Ausbildung	„Kinderschutz-Fachkraft“	
sexualisierter	Gewalt	für	Vereine

SIMONE SAGGAU

E-Mail: simone.saggau@tsg-weinheim.de

Ausbildung	„Kinderschutz-Fachkraft“	sexualisierter	Gewalt	für	Vereine

TOBIAS APFEL

E-Mail: tobias.apfel@tsg6209.de

Ausbildung	„Kinderschutz-Fachkraft“	sexualisierter	Gewalt	für	Vereine

ANSPRECHPARTNER
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4.

EXTERNE ANSPRECHPARTNER:

Jugendamt	Rhein-Neckar-Kreis	Ansprechstelle	Weinheim:	 Tel:	06201		5226100
Kinderschutzzentrum	Heidelberg	 	 	 	 Tel:	06221	7392132
Kinder-	und	Jugendtelefon	(NummergegenKummer)	 	 Tel:	116111
Elterntelefon:	 	 	 	 	 	 Tel:	0800	111	0550

VORGEHEN BEI ANHALTSPUNKTEN FÜR SEXUA-
LISIERTE BELÄSTIGUNG UND GEWALT
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1.	Die	Präventionsbeauftragten	werden	bei	Verdacht	von	sexualisierter	Gewalt	sofort	hinzugezogen!	

2.	Bei	tatsächlichen	Anhaltspunkten	für	den	Verdacht	von	sexualisierter	Gewalt	stellt	der	Verein	den	Beschuldigten	von	
jeder	Tätigkeit	frei.	Mitarbeiter/innen,	die	sich	sexualisierte	Gewalt	zuschulden	kommen	lassen,	erfahren	disziplinarische,	
arbeitsrechtliche bzw. strafrechtliche Konsequenzen. 

3.	Der	Verein	ist	bei	tatsächlichen	Anhaltspunkten	für	den	Verdacht	sexualisierter	Gewalt	zur	Information	der	Aufsichts-
behörden	(z.B.	des	Jugendamtes	gem.	§	8a	SGB	VIII,	Schulaufsicht),	zur	Einschaltung	der	Staatsanwaltschaft,	zur	Zu-

sammenarbeit	mit	den	Strafverfolgungsbehörden	und	zur	aktiven	Mitwirkung	an	der	Aufklärung	des	Vorfalls	verpflichtet.
 

4.	Zur	Aufarbeitung	eines	Vorfalls	sexualisierter	Gewalt	erhalten	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	bzw.	Kinder	und	Ju-

gendliche	aus	dem	Tatumfeld	eine	Begleitung	zur	Aufarbeitung	des	Vorfalls.	Hier	können	externe	Quellen	wie	z.B.	das	
Jugendamt	oder	die	Badischen	Sportjugend	hinzugezogen	werden.	

5.	Der	Verein	analysiert	den	Vorfall	sexualisierter	Gewalt	und	zieht	Schlussfolgerungen	für	die	Optimierung	des	Kinder-	
und	 Jugendschutzkonzeptes.	 Eine	 mögliche	 Optimierung	 und	 Anpassung	 des	 Konzeptes	 erfolgt	 in	 Abstimmung	 aller	
Parteien.

6.	Der	Verein	sorgt	für	eine	angemessene	Kommunikation	und	Information	innerhalb	der	Einrichtung	sowie	gegenüber	
der	externen	Öffentlichkeit.	Dabei	erfährt	der	Opferschutz	besondere	Berücksichtigung.	Die	Kommunikation	wird	nur	von	
dem	PSG-Team	durchgeführt.



5.
ANHANG

// 7

5.1. EHRENKODEX

Für	alle	ehrenamtlich,	neben-	und	hauptberuflich	Tätigen
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5.2. ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS

Name	und	Anschrift	des	Vereines	ggf.	Logo	oder	Briefkopf
Bestätigung	für	alle	ehrenamtlich	Tätigen
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5.3. SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Für	haupt-	und	ehrenamtliche	Tätige	zur	Prävention	vor	sexueller	Gewalt	in	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	gem.	§72	a	
Abs.	1	SGB	VII

Die	Selbstverpflichtungserklärung	ist	v.A.	für	spontane	Helfer-/innen	gedacht.	Sie	ersetzt	keinesfalls	auf	Dauer	die	Ein-

sichtnahme	in	ein	erweitertes	Führungszeugnis!	Ebenso	unterzeichnen	sie	den	Ehrenkodex.
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